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Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in 

denen sich Kinder für einen Teil des Tages 

oder ganztägig aufhalten und in Gruppen 

gefördert werden. Kindertagespflege wird 

von einer geeigneten Tagespflegeperson in 

ihrem Haushalt oder im Haushalt des Perso-

nensorgeberechtigten geleistet. Das Nähere 

über die Abgrenzung von Tageseinrichtun-

gen und Kindertagespflege regelt das Lan-

desrecht. Es kann auch regeln, dass Kinder-

tagespflege in anderen geeigneten Räumen 

geleistet wird. 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder-

tagespflege sollen  

1. die Entwicklung des Kindes zu einer ei-

genverantwortlichen und gemeinschafts-

fähigen Persönlichkeit fördern, 

 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie 

unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit 

und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, 

Bildung und Betreuung des Kindes und be-

zieht sich auf die soziale, emotionale, körper-

liche und geistige Entwicklung des Kindes. Er 

schließt die Vermittlung orientierender Werte 

und Regeln ein. Die Förderung soll sich am 

Alter und Entwicklungsstand, den sprachli-

§ 22 Grundsätze der Förderung 
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denen sich Kinder für einen Teil des Tages 

oder ganztägig aufhalten und in Gruppen 

gefördert werden. Kindertagespflege wird 

von einer geeigneten Tagespflegeperson in 

ihrem Haushalt, im Haushalt des Erziehungs-

berechtigten oder in anderen geeigneten 
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grenzung von Tageseinrichtungen und Kin-

dertagespflege regelt das Landesrecht. 

 

 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder-

tagespflege sollen  

1. die Entwicklung des Kindes zu einer mög-

lichst eigenverantwortlichen, gemein-

schaftsfähigen und selbstbestimmten Per-

sönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie 

unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, 

Kindererziehung und familiäre Pflege bes-

ser miteinander vereinbaren zu können. 

Hierzu sollen sie den Erziehungsberechtigten 

einbeziehen und, sofern sie Kinder mit und 

ohne Behinderung gemeinsam betreuen, mit 

dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, an-

deren beteiligten Rehabilitationsträgern und 

anderen Personen, Diensten oder Einrichtun-

gen zusammenarbeiten, die bei der Leis-

tungserbringung für das Kind tätig werden. 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, 

Bildung und Betreuung des Kindes und be-

zieht sich auf die soziale, emotionale, körper-

liche und geistige Entwicklung des Kindes. Er 

schließt die Gesundheitsförderung, die 

sprachliche Bildung sowie die Vermittlung 

orientierender Werte und Regeln ein. Die För-
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chen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebens-

situation sowie den Interessen und Bedürfnis-

sen des einzelnen Kindes orientieren und sei-

ne ethnische Herkunft berücksichtigen. 

derung soll sich am Alter und Entwicklungs-

stand, den sprachlichen und sonstigen Fähig-

keiten, der Lebenssituation sowie den Interes-

sen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes 

orientieren und seine ethnische Herkunft be-

rücksichtigen. 

(4) Sprachliche Bildung soll alltagsintegriert 

den Erwerb von Sprachkompetenzen des 

Kindes sicherstellen. 

§ 23 Förderung in Kindertagespflege 

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach 

Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung 

des Kindes zu einer geeigneten Tagespflege-

person, soweit diese nicht von der erzie-

hungsberechtigten Person nachgewiesen 

wird, deren fachliche Beratung, Begleitung 

und weitere Qualifizierung sowie die Gewäh-

rung einer laufenden Geldleistung an die 

Tagespflegeperson. 

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 

umfasst  

1. die Erstattung angemessener Kosten, die 

der Tagespflegeperson für den Sachauf-

wand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer För-

derungsleistung nach Maßgabe von Ab-

satz 2a, 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwen-

dungen für Beiträge zu einer Unfallversi-

cherung sowie die hälftige Erstattung 

nachgewiesener Aufwendungen zu einer 

angemessenen Alterssicherung der Ta-

gespflegeperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener 

Aufwendungen zu einer angemessenen 

Krankenversicherung und Pflegeversiche-

rung. 

(2a) [...] 

[...] 
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Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung 

des Kindes zu einer geeigneten Tagespflege-

person, soweit diese nicht von der erzie-

hungsberechtigten Person nachgewiesen 

wird, deren fachliche Beratung, Begleitung 

und weitere Qualifizierung sowie die Gewäh-

rung einer laufenden Geldleistung an die 

Tagespflegeperson. 

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 

umfasst  

1. die Erstattung angemessener Kosten, die 

der Tagespflegeperson für den Sachauf-

wand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer För-

derungsleistung nach Maßgabe von Ab-

satz 2a, 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwen-

dungen für Beiträge zu einer angemesse-

nen Unfallversicherung sowie die hälftige 

Erstattung nachgewiesener Aufwendun-

gen zu einer angemessenen Alterssiche-

rung der Tagespflegeperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener 

Aufwendungen zu einer angemessenen 

Kranken- und Pflegeversicherung. 

 

(2a) [...] 

[...] 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrich-

tungen und in Kindertagespflege 

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung 

oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist 

oder 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrich-

tungen und in Kindertagespflege 

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung 

oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu 

einer möglichst eigenverantwortlichen, 

gemeinschaftsfähigen und selbstbe-

stimmten Persönlichkeit geboten ist oder 
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2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ei-

ne Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 

Arbeit suchend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaß-

nahme, in der Schulausbildung oder 

Hochschulausbildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsbe-

rechtigten zusammen, so tritt diese Person an 

die Stelle der Erziehungsberechtigten. Der 

Umfang der täglichen Förderung richtet sich 

nach dem individuellen Bedarf. 

(2) […] 

[…] 

2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ei-

ne Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 

Arbeit suchend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaß-

nahme, in der Schulausbildung oder 

Hochschulausbildung befinden oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsbe-

rechtigten zusammen, so tritt diese Person an 

die Stelle der Erziehungsberechtigten. Der 

Umfang der täglichen Förderung richtet sich 

nach dem individuellen Bedarf. 

(2) […] 

[…] 

Neu: § 24a Berichtspflicht 

Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht über den quantita-

tiven und qualitativen Stand des Förderangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege vorzulegen. 

§ 83 Aufgaben des Bundes, Bundesjugend-

kuratorium 

(1) Die fachlich zuständige oberste Bundes-

behörde soll die Tätigkeit der Jugendhilfe 

anregen und fördern, soweit sie von überre-

gionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach 

nicht durch ein Land allein wirksam gefördert 

werden kann. Hierzu gehören auch die über-

regionalen Tätigkeiten der Jugendorganisati-

onen der politischen Parteien auf dem Ge-

biet der Jugendarbeit. 

(2) Die Bundesregierung wird in grundsätzli-

chen Fragen der Jugendhilfe von einem 

Sachverständigengremium (Bundesjugendku-

ratorium) beraten. Das Nähere regelt die 

Bundesregierung durch Verwaltungsvorschrif-

ten. 

§ 83 Aufgaben des Bundes, sachverständige 

Beratung 

(1) Die fachlich zuständige oberste Bundes-

behörde soll die Tätigkeit der Jugendhilfe 

anregen und fördern, soweit sie von überre-

gionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach 

nicht durch ein Land allein wirksam gefördert 

werden kann. Hierzu gehören auch die über-

regionalen Tätigkeiten der Jugendorganisati-

onen der politischen Parteien auf dem Ge-

biet der Jugendarbeit. 

(2) Die Bundesregierung wird in grundsätzli-

chen Fragen der Jugendhilfe von einem 

Sachverständigengremium (Bundesjugendku-

ratorium) beraten. Das Nähere regelt die 

Bundesregierung durch Verwaltungsvorschrif-

ten. 

(3) [Jugendcheck] 

(4) Die fachlich zuständige oberste Bundes-

behörde hat der Bundeselternvertretung der 

Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kin-

dertagespflege bei wesentlichen die Kinder-

tagesbetreuung betreffenden Fragen die 

Möglichkeit der Beratung zu geben. 
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§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

[…] 

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, 

sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen 

gemeinsam gefördert werden. Zu diesem 

Zweck sollen die Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei 

der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung 

und Finanzierung des Angebots zusammenar-

beiten. 

 

 

 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

sollen die Realisierung des Förderungsauf-

trags nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in 

den Einrichtungen anderer Träger durch ge-

eignete Maßnahmen sicherstellen. 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

[…] 

(4) Kinder mit und ohne Behinderungen sollen 

gemeinsam gefördert werden. Die besonde-

ren Bedürfnisse von Kindern mit Behinderun-

gen und von Kindern, die von Behinderung 

bedroht sind, sind zu berücksichtigen. Landes-

recht kann regeln, dass Leistungen der Früher-

kennung und Frühförderung nach §§ 42 Absatz 

2 Nummer 2, 49 des Neunten Buches in Ta-

geseinrichtungen erbracht werden, soweit die 

Voraussetzungen für die Leistungserbringung 

in der Kindertageseinrichtung gegeben sind. 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

sollen die Realisierung des Förderungsauf-

trags nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in 

den Einrichtungen anderer Träger durch ge-

eignete Maßnahmen sicherstellen. 

 

 


